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Dies betrifft auch die bei Umbau- und Abbruch-
arbeiten anfallenden asbesthaltigen Dacheinde-
ckungen, Fassadenplatten und Isoliermaterialien. 
Diese Materialien sind zur Verhinderung der Frei-
setzung von Asbestfasern unter Einhaltung der 
ArbeitnehmerInnenschutzbestimmungen zu de-
montieren und in eigenen Sammelbehältern zu 
lagern.  Um das Entstehen von Asbeststaub zu 
vermeiden dürfen die Asbestzementplatten kei-
nesfalls gebrochen oder gesägt werden. Eine Ver-
mischung mit anderen Abfällen ist verboten. Um 
die Einhaltung dieser Sicherheitsvorkehrungen zu 
gewährleisten empfiehlt es sich ein Fachunterneh-
men mit der Demontage und Entsorgung der As-
best zu beauftragen.

Eine Wiederverwendung von gebrauchten, de-
montierten Asbestzementprodukten ist verboten.

Asbest ist eine Sammelbezeichnung für natürlich 
vorkommende faserförmige Mineralien. Aufgrund 
seiner großen Festigkeit, seiner Hitze-und Feuer-
festigkeit sowie seiner isolierenden Eigenschaften 
und seiner chemischen Stabilität wurde Asbest im 
Zeitraum von 1960 bis 1990 für eine Vielzahl an 
Verwendungszwecken eingesetzt.

Heute ist der Einsatz von Asbest aufgrund der Ge-
sundheitsgefahren, die von diesem Material aus-
gehen in der gesamten europäischen Union un-
tersagt, denn die feinen Fasern aus denen Asbest 
besteht können bei mechanischer Einwirkung (z.B. 
bei unsachgemäßen Behandlung von Asbestpro-
dukten) freigesetzt werden. Werden diese Fasern 
dann über einen längeren Zeitraum über die Atem-
luft aufgenommen, kann Asbest eine Staublunge, 
Brustkrebs oder Bauch- und Rippenfellkrebs ver-
ursachen.

Aber auch wenn die in Verkehr Setzung asbesthal-
tiger Produkte heute untersagt ist befindet sich 
noch immer eine Vielzahl an asbesthaltigen Pro-
dukten in Verwendung, die nach dem Ende ihrer 
Nutzungsdauer einer ordnungsgemäßen Entsor-
gung zugeführt werden müssen. Dies bedeutet 
vor allem bei der Behandlung und Entsorgung die 
Freisetzung von Asbestfasern in die Atemluft zu 
minimieren bzw. zu verhindern.

Seit 1. Jänner 2007 sind asbesthaltige Abfälle ge-
mäß Abfallverzeichnisverordnung als gefährliche 
Abfälle zu sammeln, behandeln und entsorgen.
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Weiterführende Informationen 

•	 Asbestabfälle	richtig	entsorgen 
www.umweltprofis.at/uploads/media/
Vorlage_Asbestabfaelle_NEU.pdf)

•	 Sicherheitsinformation	 der	 allgemeinen	
Unfallversicherungsanstalt	(AUVA)

•	 Asbest	-	Anleitung	zur	Sanierung	von	As-
bestzementprodukten,	Beiträge	zum	Um-
weltschutz,	Heft	50/98,	Wiener	Umwelt-
schutzabteilung	(MA	22)	

•	 Leitfaden	des	Amtes	der	Tiroler	 
Landesregierung	www.tirol.gv.at
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Sammlung über die Gemeinden?!

Nach	den	Bestimmungen	des	AWG	2002	sind	„Pro-
blemstoffe“	 gefährliche	 Abfälle,	 die	 üblicherweise	
in	 privaten	 Haushalten	 anfallen.	 Weiters	 gelten	 als	
Problemstoffe	 jene	 gefährlichen	 Abfälle	 aller	 übri-
gen	Abfallerzeuger,	die	nach	Art	und	Menge	mit	üb-
licherweise	 in	 privaten	 Haushalten	 anfallenden	 ge-
fährlichen	Abfällen	vergleichbar	sind.	

Die	 bei	 Umbau-	 und	 Abbrucharbeiten	 in	 privaten	
Haushalten	 anfallenden	 asbesthaltigen	 Materialien	
(z.B.	 Dacheindeckungen,	 Fassadenplatten	 und	 Iso-
liermaterialien)	 sind	 aufgrund	 des	 unregelmäßigen	
Anfalls	 in	 großen	Mengen	 grundsätzlich	 keine	 Pro-
blemstoffe.	Insbesondere	entstehen	diese	Abfälle	bei	
Tätigkeiten,	 die	 nicht	 in	 unmittelbarem	 Zusammen-
hang	 mit	 der	 Haushaltsführung	 stehen.	 Damit	 sind	
diese	Materialien	auch	keine	Siedlungsabfälle	und	es	
besteht	für	die	Gemeinden	auch	keine	Verpflichtung	
zur	Sammlung	 (z.B.	Altstoff-	und	Problemstoffsam-
melzentrum,	Sperrmüllsammlung).	

Falls	 trotzdem	 von	 Haushalten	 asbesthaltige	Mate-
rialien	 in	kleinen	Mengen	 in	der	Problemstoff-	oder	
Altstoffsammlung	angeliefert	werden,	wird	dringend	
empfohlen	 diese	 zur	 Sicherstellung	 einer	 ordnungs-
gemäßen	 Entsorgung,	 unter	 Beachtung	 der	 Arbeit-
nehmerInnenschutzbestimmungen,	 von	der	Gemein-
de	zu	übernehmen.	Rechtlich	ist	diese	Vorgangsweise	
durch	die	Berechtigung	der	Gemeinde	zur	Übernahme	
von	gefährlichen	und	nicht	gefährlichen	Abfällen	aus	
Haushalten	gedeckt.	

Die richtige Entsorgung!
Die	Weitergabe	ist	ausschließlich	an	einen	nach	§	24	
AWG	2002	befugten	Abfallsammler	unter	Einhaltung	
der	 Bestimmungen	 der	 Abfallnachweisverordnung	
(Begleitscheinpflicht)	zulässig.	
Eine	Ablagerung	ist	nur	auf	einer	dafür	genehmigten	
Deponie	möglich.	

Die Deponierung von Asbest:

Gemäß	 §	 10	 der	 Deponieverordnung	 dürfen	 Asbe-
stabfälle,	einschließlich	Asbestzementabfälle,	 in	De-
ponien	für	nicht	gefährliche	Abfälle	ohne	analytische	
Untersuchung	unter	Einhaltung	gewisser	Vorrausset-
zungen	abgelagert	werden.	Eine	Ausstufung	von	As-
bestabfällen	ist	gemäß	§	7	AWG	2002	nicht	zulässig.
Nach	den	Bestimmungen	des	§	25	Abs.	2	Z.	4	AWG	
2002	 besteht	 für	 Deponiebetreiber,	 die	 bestimmte	
Asbestabfälle	übernehmen,	eine	weitergehende	Aus-
nahme	von	der	Erlaubnispflicht.	
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